
Antrag auf Aufnahme
Hiermit beantrage ich zur beruflichen Aus- und Weiterbildung meine Aufnahme in den angekreuzten Studiengang der WAK Westdeutsche Akademie für  
Kommunikation e.V. zu den geltenden, auf der folgenden Seite genannten Studienbedingungen.

1. Persönliche und berufliche Angaben
 
Name
 
Vorname
 
Straße, Nr.
 
PLZ, Ort
 
Handy
 
Telefon
 
E-Mail
 
Geburtsdatum / Geburtsort
 
Nationalität
 
Bildungs-/ Berufsabschluss
 
derzeitige berufliche Tätigkeit
 
Firma
 
Ansprechpartner / Ausbilder
 
Straße, Nr.
 
PLZ, Ort
 
Telefon
 
E-Mail
 

2. SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer DE71ZZZ00000362344, Mandatsreferenz 
wird separat mitgeteilt. 
Der Kontoinhaber ermächtigt die WAK e.V., Zahlungen von seinem Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist der Kontoinhaber sein Kreditinstitut 
an, die von der WAK e.V. auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
 
Kontoinhaber (Name, Vorname bzw. Firma)
 
Straße, Nr.
 
PLZ, Ort
 
Kreditinstitut
 
BIC
 
IBAN
DE

3. Semesterbeginn 
Sommersemester (SS)  Wintersemester (WS)
SS 2015 – 02.03.2015 WS 2015/16 –  14.09.2015
SS 2016 – 29.02.2016 WS 2016/17 –  12.09.2016

4. Studium und Gebühren
Die Aufnahmegebühr beträgt 120 € und ist nach Bestätigung der Aufnahme 
fällig. Die Prüfungsgebühr beträgt 250 € und ist vier Wochen vor Abschluss 
des Studiums zu begleichen.

WAK Studiengänge | Beginn zum Sommersemester

 Marketing Kommunikation Management| Abendstudium
 4 Semester (2 Jahre), ca. 1.000 Std., Studiengebühr monatlich 310 €

 Online Marketing Management | Abendstudium
 3 Semester (1½ Jahre), ca. 700 Std., Studiengebühr monatlich 310 €

WAK Studiengänge | Beginn nach Sommerferien NRW

 Staatl. geprüfte/r Betriebswirt/in | Marketingkommunikation
 Tagesstudium, 4 Semester (2 Jahre), 2.400 Stunden  

Bitte senden Sie mir das spezielle Anmeldeformular der WAK Fachschule zu.

 Staatl. geprüfte/r Betriebswirt/in | Marketingkommunikation
 Abendstudium, 6 Semester (3 Jahre), 2.400 Stunden  

Bitte senden Sie mir das spezielle Anmeldeformular der WAK Fachschule zu.

 Staatl. geprüfte/r Betriebswirt/in | Handelsmanagement
 Tagesstudium, 4 Semester (2 Jahre), 2.400 Stunden  

Bitte senden Sie mir das spezielle Anmeldeformular der WAK Fachschule zu.

 Staatl. geprüfte/r Betriebswirt/in | Handelsmanagement
 Abendstudium, 6 Semester (3 Jahre), 2.400 Stunden  

Bitte senden Sie mir das spezielle Anmeldeformular der WAK Fachschule zu.

WAK Studiengänge | Beginn zum Wintersemester

 Marketing Kommunikation Management| Abendstudium
 4 Semester (2 Jahre), ca. 1.000 Std., Studiengebühr monatlich 310 €

 Online Marketing Management | Abendstudium
 3 Semester (1½ Jahre), ca. 700 Std., Studiengebühr monatlich 310 € 

5. Anlagen und Unterschrift
Diesem Antrag sind beigefügt: 3 Passfotos, unterzeichneter tabellarischer 
Lebenslauf, Schul-/Studiums-Abschlusszeugnis, berufl. Zeugnisse (auch Prakti-
ka), kurze Erläuterung (1 Seite) Ihrer Entscheidung für einen WAK Studiengang. 
In Zweifelsfällen können Bewerber zu einem Gespräch eingeladen werden.
Meine persönlichen und beruflichen Verpflichtungen werde ich so regeln, dass 
eine regelmäßige und pünktliche Teilnahme am Studium möglich ist. Die allge-
meinen Studienbedingungen der WAK e.V. habe ich gelesen und akzeptiert.

WAK Westdeutsche Akademie für Kommunikation e.V.  
Bonner Straße 271, 50968 Köln 
Telefon 0221 934778-0, Telefax 0221 934778-8 
info@wak.de, www.wak.de
Sparkasse KölnBonn 
IBAN DE78 3705 0198 0018 3122 23 
BIC COLSDE33XXX

Datum, Ort und Unterschrift

| | | | |

Datum, Ort und Unterschrift



Allgemeine Studienbedingungen
Wird der Bewerber von der WAK Westdeutsche Akademie für Kommunikation e.V. zum Studium in den von ihm gewünschten Studiengang zugelassen, 
kommt zwischen dem Studienbewerber und der WAK ein Studienvertrag zustande. Es gelten dann folgende Bedingungen:

§ 1 Aufnahme
(1) Die Zulassung des Studienbewerbers zum Studium erfolgt nach Eingang 
des Aufnahmeantrags innerhalb einer Frist von vier Wochen durch eine 
schriftliche Aufnahmebestätigung der WAK. Die Aufnahmegebühr in Höhe 
von 120 Euro wird unmittelbar nach Erhalt der Aufnahmebestätigung fällig.

§ 2 Zahlungsmodalitäten
(1) Die Studiengebühren sind monatlich oder insgesamt im Voraus zu zah-
len und ergeben sich aus dem Antrag auf Aufnahme. Über die Gebühren 
erhält der Student zum Studienbeginn eine Rechnung. Die Studiengebüh-
ren sowie die Aufnahme- und Prüfungsgebühr werden von der WAK im 
Lastschriftverfahren eingezogen. Mit dem Antrag auf Aufnahme erteilt der 
Student oder eine dritte Person, die sich zur Übernahme der Gebühren 
bereit erklärt hat, ein entsprechendes SEPA-Lastschriftmandat. Die Gebühren 
werden gemäß der in der Rechnung aufgeführten Zahlungstermine fällig. 
Andere Zahlungsmodalitäten müssen mit der Akademieleitung schriftlich 
vereinbart werden. Unabhängig von Leistungen Dritter bleibt der Student 
Vertragspartner und damit Gebührenschuldner der WAK. 
(2) Ist der Student mit der Zahlung der Studiengebühren im Rückstand und 
muss gemahnt werden, werden Mahngebühren in Höhe von 10 Euro fällig. 
Weiterhin behält sich die Akademie vor, Verzugszinsen zu berechnen. Die 
Akademieleitung kann Studenten vom Studienbetrieb ausschließen, die 
mit mehr als zwei Monatsbeträgen im Verzug sind. 
(3) Der Student erhält erst dann ein Zeugnis bzw. eine Teilnahmebeschei-
nigung, wenn die fälligen Studien- und Prüfungsgebühren vollständig 
gezahlt sind.

§ 3 Ausfall und Absage
(1) Die WAK behält sich vor, einen geplanten Studiengang aus wichtigen, 
von ihr nicht zu vertretenden Gründen, kurzfristig zu verschieben, zu 
unterbrechen oder ausfallen zu lassen. Bereits gezahlte Anmelde- und 
Studiengebühren werden dann erstattet.

§ 4 Rücktrittsrecht (bis Studienbeginn)
(1) Bis zum Studienbeginn kann ein bereits zum Studium zugelassener 
Bewerber vom Studium zurücktreten. Der Rücktritt muss schriftlich durch 
eingeschriebenen Brief erfolgen. 
(2) Erfolgt der Rücktritt eines Studienbewerbers bis vier Wochen vor Studi-
enbeginn, fällt eine Stornierungsgebühr von 100 Euro an. 
(3) Tritt ein Studienbewerber innerhalb von vier Wochen vor Studienbe-
ginn zurück, fällt neben der Stornierungsgebühr zusätzlich die Hälfte der 
Studiengebühr für den ersten Monat des belegten Studienganges an.

§ 5 Kündigung des Studiums
(1) Während des Studiums kann der Student seinen Vertrag mit der WAK 
unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zum Semesterende durch 
eingeschriebenen Brief kündigen. Die Studiengebühren sind bis zum Kün-
digungstermin zu entrichten.

§ 6 Adressenänderung
(1) Jeder Student hat eine Änderung seiner Privatanschrift bzw. Telefon-
nummer sowie eine Änderung den Arbeitgeber betreffend dem Studien-
management sofort schriftlich mitzuteilen.

§ 7 Studienausschluss
(1) Wer gegen die in der „Studien- und Prüfungsordnung (SPO)“ sowie in 
der Hausordnung festgehaltenen Pflichten als Student vorsätzlich oder 
grob fahrlässig nachhaltig verstößt, kann von der weiteren Teilnahme am 
Studienbetrieb ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Eventuell ent-
standene Schäden hat der Student zu tragen. 
(2) Erbringt ein Student die in der „Studien- und Prüfungsordnung (SPO)“ 
vorgeschriebenen Leistungsanforderungen nicht, wird er vom Studium 
ausgeschlossen. Die Studiengebühren sind bis zum Ende des Monats, in 
dem der leistungsbedingte Studienausschluss erfolgt, zu entrichten.

§ 8 Vertragsbestandteile
(1) Neben diesen allgemeinen Studienbedingungen sind folgende Unterlagen 
Bestandteil des Vertrages: a) der unterschriebene Antrag auf Aufnahme 
einschließlich der dort genannten Gebühren, b) die Studien- und Prüfungs-
ordnung inklusive ergänzender Regularien sowie c) die Hausordnung. 

§ 9 Versicherung
(1) Soweit die Unfallversicherung dafür zuständig ist, sind die Studenten 
gegen Unfälle während der Studienzeit sowie auf direktem Wege zur und 
von der WAK im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Unfallversiche-
rung der WAK versichert. Schadensfälle, die im Zusammenhang mit dem 
Studium an der WAK entstehen, müssen dem Studiengangsmanagement 
sofort gemeldet werden.

§ 10 Einräumung von Nutzungsrechten
(1) Im Rahmen des Studiums und insbesondere bei der Bearbeitung von 
Praxisprojekten können Urheberrechte, verwandte Schutzrechte, Rechte 
an Lichtbildern, Markenrechte, Geschmacks- oder Gebrauchsmusterrechte 
entstehen. Sofern es sich um ein Praxisprojekt handelt, das im Rahmen 
eines Projektsponsorings für einen Dritten durchgeführt wird, räumt der 
Student dem Auftraggeber bzw. Projektsponsor das ausschließliche, zeit-
lich und räumlich unbeschränkte Recht ein, das erarbeitete Konzept oder 
Teile hiervon, in unveränderter oder in veränderter Form in allen denkba-
ren Verwendungsarten zu nutzen.

§ 11 Datenschutz
(1) Personenbezogene Daten werden durch die WAK grundsätzlich nicht an 
Dritte weitergegeben. 
(2) Der Student erklärt sich jedoch damit einverstanden, dass personenbe-
zogene Daten zur Abwicklung und Kontrolle von Förderungsmaßnahmen 
auf Anfrage an entsprechende Institutionen (Bundesagentur für Arbeit, 
BAföG-Ämter etc.) bzw. an dritte Personen (Betriebe, Eltern etc.), die sich 
zur Übernahme der Studiengebühren bereit erklärt haben, übermittelt 
werden dürfen. 
(3) Der Student gestattet der WAK die Aufführung seines Namens im Rah-
men der Öffentlichkeitsarbeit.

§ 12 Ferienregelung
(1) Die vorlesungsfreie Zeit orientiert sich weitgehend an der Schulferien-
ordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Sonderveranstaltungen (Nach-
schreibeklausuren, Projektarbeiten, Prüfungen, Seminare etc.) finden jedoch 
auch teilweise innerhalb der vorlesungsfreien Zeit statt. Über die genauen 
Termine werden die Studenten frühzeitig informiert.

§ 13 Sonstige Bestimmungen, Gerichtsstand
(1) Alle Bezeichnungen, die in diesen allgemeinen Studienbedingungen aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit in männlicher Form genannt werden, 
betreffen gleichermaßen Frauen und Männer. 
(2) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Jegliche Nebenabreden 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 
(3) Sollte eine Regelung dieser allgemeinen Studienbedingungen gelten-
dem Recht nicht entsprechen, gilt die rechtlich zulässige Regelung, die dem 
Sinn der Regelung am nächsten kommt. Die übrigen Bestimmungen der 
allgemeinen Studienbedingungen bleiben hiervon unberührt. 
(4) Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Köln.

WAK Westdeutsche Akademie für Kommunikation e.V.  
Bonner Straße 271, 50968 Köln 
Telefon 0221 934778-0, Telefax 0221 934778-8 
info@wak.de, www.wak.de


